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GEGENSTAND DER FACHANWEISUNG

Diese Fachanweisung bestimmt die Bemessungswerte flr die Anzahl notwendiger Stellplatze
und Fahrradplatze in Abhangigkeit von der vorgesehenen Nutzung einer baulichen Anlage.

Werden bauliche Anlagen sowie andere Anlagen errichtet, bei denen Individualverkehr zu er-
warten ist, so sind gemal § 48 Absatz 1 der Hamburgischen Bauordnung (HBauO) Stellplatze
fur Kraftfahrzeuge sowie Abstellmdglichkeiten fir Fahrrader in ausreichender Zahl und GréRRe
sowie in geeigneter Beschaffenheit herzustellen (notwendige Stellplatze und notwendige Fahr-
radplatze).

Bei baulichen Anderungen und bei Nutzungsanderungen sind Stellplatze und Fahrradplatze fur
den Mehrbedarf, der durch die Anderung hervorgerufen wird, herzustellen.

Entscheidend fir den Umfang der Stellplatzpflicht und der Fahrradplatzpflicht ist der Bedarf. Er
richtet sich nach Art und Zahl der vorhandenen und zu erwartenden Kraftfahrzeuge und Fahr-
rader der standigen Benutzerinnen und Benutzer sowie der Besucherinnen und Besucher der
Anlagen.

Durch die Auslegung der unbestimmten Rechtsbegriffe des § 48 HBauO wird einheitliches
Verwaltungshandeln in Hamburg ermdglicht, aufwendige und schwierige Einzelermittlungen
werden entbehrlich gemacht und die nétige Klarheit flr die Bauherrinnen und Bauherren ge-
schaffen.
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BEMESSUNG NOTWENDIGER STELLPLATZE UND FAHRRADPLATZE

Umfang der Nachweise und Anwendungsbereich der Anlage 1 (§ 48 Abs. 1 HBauO)

Bei der Bemessung der Anzahl notwendiger Stellplatze und Fahrradplatze ist grundsatzlich von
dem Bedarf auszugehen, der typischerweise durch die zu genehmigende bauliche Anlage und
deren Nutzung ausgel6st wird. Daher ist die Bedarfsermittlung regelmaRig nicht auf die jeweili-
gen konkreten Gegebenheiten des Einzelfalls, die sich jederzeit andern kénnen, sondern auf
generelle Bemessungswerte abzustellen. Sie sind der Anlage 1 zu entnehmen.

Die Anlage 1 benennt die Anzahl notwendiger Stellplatze flr Kraftfahrzeuge (Pkw, Kombi,
Kleinbus, Mofa, Moped) und die Anzahl notwendiger Fahrradplatze fir die stdndigen Nutzerin-
nen und Nutzer sowie die Besucherinnen und Besucher einer baulichen Anlage.

2.1.1 Errichtung baulicher Anlagen (8§ 48 Abs. 1 Satz 1 u. 2 HBauO)

Bei der Errichtung baulicher Anlagen ist die volle Anzahl der Stellplatze und Fahrradplatze nach
der Anlage 1 dieser Fachanweisung herzustellen.

2.1.2 Anderung und Nutzungsanderung baulicher Anlagen (8 48 Abs. 1 Satz 3 HBauO)

Bei baulichen Anderungen bestehender Anlagen und bei Nutzungsanderungen sind nur die
notwendigen Stellpléatze und Fahrradplatze fiir den Mehrbedarf, der durch die Anderung ausge-
I6st wird, nachzuweisen. Es steht dem Antragsteller jedoch frei, auf eigenen Wunsch zusatzli-
che Stellplatze herzustellen. Im Abminderungsgebiet kdnnen keine zusatzlichen Stellplatze
hergestellt werden.

Der Stellplatzmehrbedarf ergibt sich aus der Differenz vom Bedarf des Bestands vor der Ande-
rung zum Gesamtbedarf nach der Anderung. Fiir beide Berechnungen sind die zum Zeitpunkt
der neuen Bescheidung geltenden Werte der Anlage 1 zugrunde zu legen. Bestehende not-
wendige Stellplatze sind weiterhin vorzuhalten.

Bei einem festgestellten Minderbedarf von notwendigen Stellplatzen in der Folge einer Nut-
zungsanderung oder einer baulichen Anderung missen Uberzahlige, ehemals notwendige
Stellplatze nicht weiter vorgehalten werden.

2.1.3 Bestehende bauliche Anlagen (8§ 76 Abs. 3 HBauO)

Bei bestehenden baulichen Anlagen kann die nachtragliche Herstellung von Stellplatzen und
Fahrradplatzen entsprechend den Vorgaben des § 76 Abs. 3 HBauO gefordert werden, soweit
dies aus Grunden der Sicherheit des Verkehrs notwendig ist. Die Herrichtung muss jedoch un-
ter zumutbarem Aufwand realisierbar sein.

Stellplatze fir Sonderfahrzeuge und betrieblich genutzte Kraftfahrzeuge

Stellplatze fur Sonderfahrzeuge, z. B. Wohnmobile, Camping- oder Bootsanhanger, sind in den
Bemessungswerten der Anlage 1 nicht enthalten.

Stellplatze fur Fahrzeuge von Betrieben mit Lastkraftwagen, Omnibussen und vergleichbaren
Kraftfahrzeugen sowie Stellplatze fur betrieblich genutzte Pkw sind ebenfalls in den Bemes-
sungswerten der Anlage 1 nicht enthalten. Hierzu gehdren z. B. Speditions-, Kfz-Verleih- und
Omnibusbetriebe. Diese Stellplatzflachen sind fir die von der Bauherrin oder dem Bauherrn
angegebene Anzahl von Betriebskraftfahrzeugen festzusetzen und zusétzlich zu den nach der
Anlage 1 notwendigen Stellplatzen herzustellen. Der Abminderung nach Nr. 3.1.2 unterliegen
sie nicht.
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Bis zu 80 % der Stellplatze fur betrieblich genutzte Pkw sowie der notwendigen Stellplatze nach
der Anlage 1 kénnen unter der Voraussetzung der Nr. 3.2 (Doppelnutzung) auf den Flachen der
jeweils anderen Stellplatzart nachgewiesen werden.

Fur Verkaufsstatten, Gaststatten und Beherbergungsbetriebe, Krankenhauser, gewerbliche An-
lagen, Ausstellungshallen und Ausstellungsplatze sind zusatzlich Anlieferzonen fir LKW fiir den
Versorgungsverkehr nachzuweisen.

Fur Gaststatten und Beherbergungsbetriebe, Versammlungsstatten, Sportstatten, Ausstel-
lungshallen, Ausstellungsplatze und Friedhéfe von Uberértlicher Bedeutung ist neben Stellplat-
zen fur PKW eine ausreichende Anzahl von Stellplatzen fir Omnibusse vorzuhalten. Die nach
der Anlage 1 errechneten Stellplatze flr Kraftfahrzeuge kénnen hierbei angerechnet werden
(ein Bus-Stellplatz entspricht der Grolie von vier KFZ-Stellplatzen).

2.3 Stellplatze und Fahrradplatze mit Anforderungen fir bestimmte Personengruppen

2.3.1 Stellplatze und Fahrradplatze fur Besucherinnen und Besucher sowie Zuschauerinnen
und Zuschauer

Sie sind so anzuordnen, dass sie leicht zuganglich, jederzeit anfahrbar und benutzbar sind. Die
Erhebung von angemessenen Entgelten fir die Benutzung von Stellplatzen ist zuldssig. Die
Bemessung des Anteils von Stellplatzen und Fahrradplatzen flr Besucherinnen und Besucher
sowie Zuschauerinnen und Zuschauer richtet sich nach den Prozentangaben in der Spalte E
der Anlage 1.

2.3.2 Stellplatze fur Menschen mit Behinderungen

Stellplatze fir Menschen mit Behinderungen muissen eine Mindestbreite von 3,50 Metern auf-
weisen. Sie sind durch Hinweisschilder zu reservieren, sollen gut erkennbar sein und in der Na-
he der Eingange liegen.

Ihr Anteil bemisst sich nach den Prozentangaben in der Spalte F der Anlage 1: Von den not-
wendigen Stellplatzen fur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Besucherinnen und Besucher
sind jeweils 3 % der Stellplatze als Behindertenstellplatze herzurichten. Bei Bauten und Anla-
gen, die von Menschen mit Behinderungen in gréRerer Anzahl besucht werden (z. B. Kranken-
hauser, Arztezentren, Sozialbehdrden oder soziale Einrichtungen), erhdht sich der Anteil auf
4 %. Zudem ist jeweils ein Stellplatz mit den Abmessungen 3,50 m x 7,50 m fur einen Kleinbus
vorzusehen.

Der Bedarf an Stellplatzen fur Menschen mit Behinderungen (Behindertenstellplatze) ist auch
im Abminderungsgebiet nach Nr. 3.1.2 vollstandig zu decken und in der Anzahl der tatsachlich
herzustellenden Stellplatze enthalten.

Bemessung der Stellplatze bei Wohnungen fir Menschen mit Behinderungen
(8 52 Abs. 3 HBauO)

In Wohnungsbauprojekten fir Menschen mit Behinderungen (§ 52 Abs. 3 HBauO) sind Behin-
dertenstellplatze im Verhaltnis von der Anzahl der Behindertenwohnungen zur Gesamtzahl der
Wohnungen des Vorhabens herzustellen. Diese Platze sind 3,50 Meter breit anzulegen und als
Behindertenstellplatze zu kennzeichnen.

Fir die barrierefrei erreichbaren Wohnungen eines Gebaudes nach § 52 Abs. 1 HBauO ist
mindestens ein Behindertenstellplatz pro Gebaude herzustellen. Im Einzelfall kann mit beson-
derer Begrindung davon abgewichen werden. (Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn ein gleich-
wertiger Behindertenstellplatz im &ffentlichen Raum hergestellt werden kann.)
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2.4 Reduzierung des Stellplatzbedarfs unter besonderen Rahmenbedingungen

2.4.1 Allgemeines Verfahren

Fur Arbeitsstatten, Versammlungsstatten (fir kulturelle und sportliche Veranstaltungen) und
Wohnen gibt es jeweils ein Instrument zur Reduktion des Stellplatzbedarfs:

e Fir Arbeitsstatten kommt das Job-Ticket in Betracht,

e fur Kultur- sowie Sportveranstaltungen das Kombi-Ticket und

o fur Wohnen das Konzept des autoarmen Wohnens mit dem Verzicht auf den Gebrauch ei-
nes eigenen KFZ.

Die Anerkennung der Bedarfsreduktion ist abhangig vom Vorliegen entsprechender Nachweise
im Baugenehmigungsverfahren. Voraussetzung ist in jedem Fall die begriindete Vermutung,
dass der Stellplatzbedarf durch die unter Nrn. 2.4.2 - 2.4.4 beschriebenen ErsatzmalRnahmen
auf Dauer verringert wird.

Verfahrensschritte:

¢ In der Baugenehmigung ist zunachst der nach der Anlage 1 ermittelte Bedarf festzusetzen.

¢ Die Differenz vom vollen Bedarf nach Anlage 1 zum reduzierten Bedarf nach 2.4.2 - 2.4.4
wird widerruflich gestundet.

¢ Die Bedingungen fur den Widerruf der Stundung sind in der Baugenehmigung zu nennen.

¢ In der Baugenehmigung ist ebenfalls festzulegen, ob die gestundeten Stellplatze bei Wi-
derruf tatsachlich hergestellt werden missen. Sollen nach Wegfall der Stundung Stellplat-
ze tatsachlich hergestellt werden, sind sie bereits in den Bauvorlagen nachzuweisen und
durch Baulast zu sichern.

o Falls gestundete Stellplatze durch Ausgleichszahlungen nachgewiesen werden miussen,
gilt der zum Zeitpunkt des Widerrufs maRgebliche Ausgleichsbetrag.

e Die Stundung ist zu widerrufen, wenn im Falle des Job- oder Kombi-Tickets der periodi-
sche Nachweis nicht mehr erbracht wird oder im Falle des autoarmen Wohnens die daran
geknlpften Bedingungen nicht eingehalten werden.

e Eine finanzielle Sicherheitsleistung ist entbehrlich, da gemal § 49 Abs. 4 HBauO das
Grundstuck haftet. Ein entsprechender Hinweis auf die Haftung des Grundstiicks und ggf.
des Erbbaurechts ist in die Baugenehmigung aufzunehmen.

Eine Kombination im Stellplatznachweis aus Job-Ticket bzw. Kombi-Ticket und Doppelnutzung
(vgl. Nr. 3.2) ist nicht moglich.
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2.4.2 Job-Ticket

Der Gedanke des "Job-Tickets" beinhaltet den Verzicht auf die Herstellung von Kfz-Stellplatzen
fur Beschaftigte und auf die Erhebung von Ausgleichsbetragen, solange und soweit wegen der
Benutzung o6ffentlicher Verkehrsmittel nachweislich kein Bedarf besteht. Besucherstellplatze,
Stellplatze fir den eigenen Wirtschaftsverkehr, Behindertenstellplatze usw. werden von der Be-
darfsminderung nicht erfasst.

Die Anerkennung der Bedarfsminderung durch das Job-Ticket hangt davon ab, ob der Bedarf
an Beschaftigtenstellplatzen tatsachlich, auf Dauer und erheblich im Verhaltnis zur bisherigen
Situation gesenkt wird.

Zur Anerkennung der Bedarfsverringerung mussen im Genehmigungsverfahren vorliegen:

e der Nachweis Uber den Abschluss eines GroRRkundenabonnementvertrags beim Hambur-
ger Verkehrsverbund zwischen dem Arbeitgeber und der S-Bahn Hamburg GmbH bzw. ei-
ne Bestatigung des Arbeitgebers Uber Jahreskarten (Monatskartenabonnements), die indi-
viduell von einzelnen Beschaftigten abgeschlossen wurden,

¢ die absolute und prozentuale Zahl der Teilnehmer am GroRkundenabonnement und

e die Zusicherung der jahrlichen Ubermittiung des Nachweises (iber die tatsachliche Teil-
nahme am GroRkundenabonnement (Bestatigung der S-Bahn Hamburg GmbH).

Liegen die Nachweise vor, werden folgende Bedarfsminderungen anerkannt:

nachgewiesene Groflkundenabonnements/ 70 80 90
Monatskartenabonnements der Beschaftigten
[Angaben in Prozentanteilen aller Beschaftigten]
Innenstadt (Abminderungsgebiet)

nachgewiesene Groflkundenabonnements/

Monatskartenabonnements der Beschaftigten 40 50 60 70 80 90
[Angaben in Prozentanteilen aller Beschaftigten]
Ubrige Stadt

Reduktion der Anzahl der herzustellenden 10 25 40 55 70 85
Beschaftigtenplatze um [in Prozent]

Verfahren, wenn der spatere Nutzer noch nicht feststeht

Sofern bei Erteilung der Baugenehmigung der spatere Nutzer noch nicht feststeht und somit ei-
ne Aussage Uber eine Teilnahme der Beschaftigten am GKA noch nicht méglich ist, kann vom
spateren Nutzer bis zur Aufnahme der Nutzung ein Anderungsantrag zur Beriicksichtigung des
Jobtickets gestellt werden, um die festgesetzte Anzahl der notwendigen Stellplatze bzw. die
Hohe der Ausgleichsbetrage im Baugenehmigungsbescheid zu reduzieren.
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2.4.3 Kombi-Ticket

Das Kombi-Ticket ist eine Form der tatsachlichen Verringerung des Bedarfs an Kfz-Stellplatzen
fur Theater-, Konzert- und Sportveranstaltungen sowie sonstige Veranstaltungen, die Gber den
Vorverkauf Eintrittskarten vertreiben. Durch vertragliche Absicherung mit der S-Bahn Hamburg
GmbH im Auftrag des Hamburger Verkehrsverbundes wird mit jeder Eintrittskarte die Hin- und
Ruickfahrt mit dem OPNV zu den Veranstaltungen kostenlos eingeraumt.

Infolge des dadurch verringerten Stellplatzbedarfs sind bei Abschluss eines Kombi-Ticket-
Vertrags auch entsprechend weniger, jedoch mindestens 50 % der nach Anlage 1 ermittelten
Besucherstellplatze nachzuweisen.

Fur andere Nutzungsarten ist die Bedarfsminderung im Einzelfall unter den vorgenannten for-
mellen Bedingungen festzulegen. Auch in diesen Fallen sind mindestens 50 % der notwendigen
Besucherstellplatze herzustellen.

2.4.4 Autoarmes Wohnen

Der Gedanke des autoarmen Wohnens geht davon aus, dass der Stellplatzbedarf verringert ist,
solange und soweit die Bewohnerinnen und Bewohner eines abgegrenzten Wohnungsbauvor-
habens in rechtlich bindender Weise auf eine Kfz-Nutzung verzichten. Auch in diesem Fall sind
allerdings Stellplatze flir Menschen mit Behinderungen, Zulieferverkehr, Car-Sharing, Besucher
und "Wechselfadlle des Lebens" in jedem Fall tatsachlich herzurichten. Eine Verringerung des
Bedarfs an Kfz-Stellplatzen kann bei Nachweis folgender Voraussetzungen anerkannt werden:

1. Das Baugrundsttick ist durch den 6ffentlichen Personennahverkehr gut erschlossen,

2. das Vorhaben schlief3t alle Wohneinheiten eines Gebaudes ein und umfasst mindestens
10 Wohneinheiten,

3. Verfugungsberechtigte sowie Nutzerinnen und Nutzer verpflichten sich in rechtlich binden-
den Erklarungen, auf eine Kfz-Nutzung zu verzichten und das ihnen rechtlich Mégliche zu
tun, dass diese Verpflichtung eingehalten wird und

4. dem Vorhaben liegt ein Konzept zur bewussten Vermeidung einer Kfz-Nutzung zugrunde.
Hier sind unterschiedliche, miteinander kombinierbare Bausteine denkbar, die die Park-
raumnachfrage fur Kfz mindern, z. B.:

¢ Nachweise zum Car-Sharing (organisierte gemeinschaftliche Nutzung von Kfz)  mit
der Errichtung von gesondert ausgewiesenen Stellplatzen fur Car-Sharing-  Fahrzeuge,

e Nachweise zur Herstellung umfangreicher und besonders gut ausgestatteter und
zu bedienender Fahrradplatze,

e Nachweise fir Bewohnertickets in Kooperation mit Offentlichen Nahverkehrsbetrieben.

Sind die genannten Voraussetzungen erfullt, sind zunachst nur 0,2 Stellplatze je Wohneinheit
herzustellen.
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3. ERFULLUNG DER STELLPLATZPFLICHT UND FAHRRADPLATZPFLICHT

3.1 Tatsachliche Herstellung der Stellplatze und Fahrradplatze

3.1.1 Herstellung auf dem Baugrundstiick oder auf einem Grundstiick in der Nahe
(8 48 Abs. 1 HBauO)

Die Zahl der notwendigen Stellplatze und notwendigen Fahrradplatze ist von der Bauherrin oder
dem Bauherrn auf dem Grundstiick oder auf einem geeigneten Grundstlick in der Nahe herzu-
stellen. Dabei sind die Bedingungen und Anforderungen des § 79 HBauO zu erfiillen.

Ein Grundstiick kann in der Regel als in der Nahe liegend angesehen werden, wenn es auf
einem Weg von nicht mehr als 500 Meter Lauflinie (bei Fahrradplatzen maximal bis zu
200 Meter) zu erreichen ist. Voraussetzung ist jedoch, dass zwischen dem Baugrundstlick und
dem als geeignet angesehenen Grundstiick keine Hindernisse, wie z. B. schwer zu Uberque-
rende Strallen ohne Ampelanlagen oder Fuldgangeriiberwege, vorhanden sind. Im Bereich zu-
sammenhangender Einzelhandelsbetriebe konnen im Einzelfall auch gréRere Entfernungen ak-
zeptiert werden.

3.1.2 Fahrradplatze auf 6ffentlichem Grund

Fur publikumsintensive Nutzungen, wie Verkaufsstatten, Versammlungsstatten oder Sportstat-
ten, sind die notwendigen Fahrradplatze grundsatzlich ebenerdig und gut zuganglich auf dem
Grundstick oder auf einem geeigneten Grundstlick in der Nahe herzustellen. Insbesondere ist
zu berlcksichtigen, dass Fahrradplatze fir Besucher nicht in Keller- oder Tiefgaragengeschos-
sen untergebracht, sondern nahe am Eingang platziert werden, da sie sonst nicht angenom-
men werden.

Wenn es im Fall einer Blockrandbebauung nicht moglich ist, attraktive, mdglichst oberirdische
Fahrradplatze auf dem eigenen oder einem geeigneten Grundstiick in der Nahe herzustellen,
kann im Einzelfall unter der Voraussetzung des Abschlusses eines entsprechenden Sondernut-
zungsvertrags nach § 19 HWG die Errichtung von bis zu 30 % der notwendigen Fahrradplatze
auf offentlichem Grund in unmittelbarer Nahe des Gebaudes nachgewiesen werden.

3.1.3 Herstellung der Stellplatze im Abminderungsgebiet
(8 48 Abs. 4 HBauO)

Aufgrund von § 48 Abs. 4 HBauO kann die Herstellung von notwendigen Stellplatzen ganz oder
teilweise untersagt werden, wenn

e die offentlichen Wege im Bereich des Grundstiicks oder die nachsten Verkehrsknoten
durch den Kraftfahrzeugverkehr standig oder regelmaRig zu bestimmten Zeiten Gberlastet
sind bzw. ihre Uberlastung zu erwarten ist oder

e das Grundstiick durch den 6ffentlichen Personennahverkehr gut erschlossen ist.

Diese Randbedingungen werden in der Innenstadt erfillt, so dass in diesem Bereich pauschal
von der Reduzierungsmoglichkeit der tatsdchlichen Herstellung von Stellplatzen Gebrauch ge-
macht wird (Abminderungsgebiet).

Die Abgrenzung des Abminderungsgebiets ist der Anlage 2 dieser Fachanweisung zu entneh-
men. Soweit die Abgrenzung durch Stral3en gebildet wird, liegen die Grundstiicke mit Belegen-
heit an dieser Stral3e innerhalb des Abminderungsgebiets.
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Bemessungswerte fir die Anzahl der tatsachlich herzustellenden Stellplatze

Innerhalb des Abminderungsgebiets gilt eine zwingende Abminderung auf 25 % der tatsachlich
herzustellenden Stellplatze fur alle Nutzungen der Anlage 1 mit Ausnahme von:

o Ziff. 1 Wohngebaude und
o Ziff. 6.4 Beherbergungsbetriebe.

Auch fur die Nutzungen im Abminderungsgebiet ist zunachst die Gesamtzahl (100 %) der not-
wendigen Stellplatze nach Anlage 1 zu ermitteln. 25 % dieser notwendigen Stellplatze missen
auf dem Grundstick selbst oder auf einem Grundstiick in der Nahe hergestellt werden. Die Ub-
rigen 75 % dirfen nicht hergestellt werden. Uber die Zahl der notwendigen Stellplatze hinaus-
gehende Stellplatze dirfen im Abminderungsgebiet nicht genehmigt werden. Rechtsgrundlage
fur die Versagung dieser Stellplatze ist § 48 Abs. 4 HBauO.

Eine Abweichung von diesen Regelungen ist nur zuldssig, wenn zusatzliche Stellplatze der Er-
fullung der Stellplatzpflicht von Bauvorhaben auf Nachbargrundstiicken dienen oder wenn sie
das Stellplatzdefizit von Wohngebieten verringern, indem sie ausschliel3lich an die Bewohner
der Umgebung vermietet werden.

Nachweis durch Doppelnutzung vorhandener Stellplatze und Fahrradplatze

Die Nutzung von Stellplatzen oder Fahrradplatzen zum mehrfachen Nachweis des notwendigen
Bedarfs (Doppelnutzung) ist zuldssig, wenn es nicht zu zeitlichen Uberschneidungen wéahrend
der Hauptbetriebszeiten kommt. Eine typische Konstellation von Nutzungen, die flir eine Dop-
pelnutzung infrage kommen, ist beispielsweise eine tagstiber genutzte Blroeinrichtung und ei-
ne abends genutzte kulturelle Einrichtung.

Notwendige Stellplatze oder Fahrradplatze, die zu Wohnnutzungen gehéren, dirfen nicht in
eine Doppelnutzung einbezogen werden.

Maximal 50 % der notwendigen Stellplatze einer Nutzung durfen in Doppelnutzung nachgewie-
sen werden. Bereits vorhandene notwendige Stellplatze anderer Nutzungen dirfen ebenfalls
bis zu maximal 50 % in Doppelnutzung beansprucht werden. Jede Nutzung muss also Uber
mindestens 50 % der Stellplatze zum alleinigen eigenen Gebrauch verfugen.

Im Abminderungsgebiet, in dem fur bestimmte Nutzungen nur 25 % der notwendigen Stellplat-
ze tatsachlich hergestellt werden durfen (s. Ziff. 3.1.3), kdnnen entsprechend max. 50 % der
tatsachlich herzustellenden Stellplatze in Doppelnutzung nachgewiesen werden.

Ein Nachweis notwendiger Stellplatze auf den Stellplatzflachen anderer Nutzungen ist durch
Baulast zu sichern, wenn das begunstigte und das belastete Grundstick nicht identisch sind.
Die jeweils erforderliche Zuganglichkeit der Stellplatze oder Fahrradplatze, z. B. in den Abend-
stunden oder am Wochenende, ist zu gewahrleisten. Eine entsprechende Auflage ist in den
Baugenehmigungsbescheid aufzunehmen.

Weitergehende Doppelnutzung im Einzelfall

Im begriindeten Einzelfall darf der Anteil an notwendigen Stellplatzen in Doppelnutzung bis zu
80 % betragen, sofern eindeutig begrenzte Hauptbetriebszeiten eine Uberschneidung der je-
weiligen Nutzungen unmaoglich machen.
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3.3 Nachweis durch Zahlung von Ausgleichsbetragen

§ 49 HBauO

3.3.1 Ausgleichsbetrage aufgrund einer besonderen Grundstiickssituation
(8 49 Abs. 1 HBauO)

Ist die Herstellung auf dem Grundstlick oder auf einem Grundstlick in der Nahe nicht oder nur
unter unzumutbaren Schwierigkeiten moglich, hat der Bauherr nach § 49 Absatz 1 HBauO sei-
ne Stellplatz- und Fahrradplatzpflicht durch Zahlung eines Ausgleichsbetrags an die Freie und
Hansestadt Hamburg zu erflllen.

Die Erteilung einer Abweichung von der Stellplatzpflicht und der Fahrradplatzpflicht nach
§ 69 HBauO ist ausgeschlossen, da § 49 HBauO fir den Fall der Unmdglichkeit oder der Un-
zumutbarkeit der tatsachlichen Herstellung von notwendigen Stellplatzen und Fahrradplatzen
als zwingende Rechtsfolge die Ausgleichszahlungspflicht festlegt.

Ausgleichsbetrage sind auch fir Wohnnutzungen zu erheben, sofern die notwendigen Stellplat-
ze auf dem Grundstick oder auf einem Grundstlck in der Nahe nicht oder nur unter unzumut-
baren Schwierigkeiten hergestellt werden kénnen.

Die im Vergleich zu ebenerdigen Stellplatzen héheren Herstellungskosten fiir Tiefgaragenplatze
sind in der Regel keine unzumutbaren Schwierigkeiten im Sinne des § 49 Absatz 1 HBauO.
Von einer wirtschaftlichen Unzumutbarkeit kann in der Regel erst ausgegangen werden, wenn
die Herstellungskosten fir einen Stellplatz das Vierfache des Ausgleichsbetrags betragen.

Eine Wahlmadglichkeit zwischen Herstellung und Zahlung von Ausgleichsbetragen besteht nicht.
Die Héhe der Ausgleichbetrage wird in § 49 Abs. 2 HBauO geregelt.

Einmal geleistete Ausgleichsbetrage aus vorherigen Nutzungen sind dem Grundstick zuzu-
rechnen.

3.3.2 Ausgleichsbetrage fir notwendige Stellplatze, die nicht hergestellt werden dirfen

Ist die Herstellung notwendiger Stellplatze aufgrund von Rechtsvorschriften untersagt (rechtli-
che Unmadglichkeit), ist von der Bauherrin oder dem Bauherrn kein Ausgleichsbetrag zu erhe-
ben. Der Fall der rechtlichen Unmoglichkeit liegt vor, insbesondere wenn:

e die Gehweguberfahrt aufgrund wegerechtlicher Griinde untersagt wird (§ 18 HWG),

e die Herstellung von Stellplatzen in einem Baugebiet aufgrund seiner Eigenart ausgeschlos-
sen werden muss (§ 15 BauNVO),

e von Stellplatzen unzumutbare Belastigungen flr Bewohner und Nachbarschaft ausgehen
kénnen, und die Herstellung daher untersagt wird (§ 3 HBauO),

e die Herstellung von Stellplatzen pauschal oder im Einzelfall aufgrund des § 48
Abs. 4 HBauO (Abminderung) untersagt wird oder

e die Herstellung von Stellplatzen aus Grinden des Denkmalschutzes untersagt wird, um
den Bestand, das Erscheinungsbild oder die weitere Nutzung eines Kulturdenkmals im
Sinne des § 2 Denkmalschutzgesetz nicht zu gefahrden.
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4.  ABWEICHUNGEN VOM REGELNACHWEIS FUR STELLPLATZE UND FAHRRADPLATZE

4.1 Bemessung von Sonderféllen

4.1.1 Ermittlung des Stellplatz- und Fahrradplatzbedarfs nicht erfasster Nutzungen

Fur Nutzungen, die in der Spalte B der Anlage 1 nicht erfasst sind, ist der Stellplatz- und Fahr-
radplatzbedarf nach den besonderen Verhaltnissen im Einzelfall unter sinngemalfer Berick-
sichtigung der Bemessungswerte flr Verkehrsquellen mit vergleichbarem Stellplatz- bzw. Fahr-
radplatzbedarf zu ermitteln. Die sinnvolle Interpolation zwischen zwei vergleichbaren Nutzungs-
arten ist zulassig.

4.1.2 Ermittlung des Stellplatz- und Fahrradplatzbedarfs aufgrund der Beschéaftigtenzahlen

Ergibt sich bei einer Ermittlung nach Anlage 1 (z. B. Flachenschlissel) ein Bedarf an notwendi-
gen Stellplatzen bzw. notwendigen Fahrradplatzen, der in einem offensichtlichen Missverhaltnis
zu der Zahl der Beschaftigten steht, so ist bei der Stellplatz- und Fahrradplatzanforderung auf
die Zahl der Beschaftigten abzustellen: Es ist dann fir je drei Beschaftigte ein Stellplatz bzw.
Fahrradplatz nachzuweisen.

Von einem offensichtlichen Missverhaltnis ist auszugehen, wenn das Ergebnis nach dem Be-
schaftigtenschlissel um mehr als 25 % vom Ergebnis nach dem Flachenschlissel abweicht.
Stellplatze und Fahrradplatze fur Besucher werden von dieser Regelung nicht berihrt, diese
sind weiterhin auf der Grundlage des Flachenschlissels nachzuweisen.

4.2 Befristete Genehmigung

Bei Erteilung einer befristeten Baugenehmigung oder einer befristeten Nutzungsgenehmigung
ist eine von der Anlage 1 abweichende geringere Bemessung der notwendigen Stellplatze und
Fahrradplatze gerechtfertigt, wenn die Befristung dulerstenfalls flinf Jahre betragt. Die festzu-
setzende Anzahl ist im Einzelfall auf die ohne erheblichen Aufwand auf dem eigenen oder ei-
nem in der Nahe gelegenen Grundstiick herstellbaren Stellplatze und Fahrradplatze abzustel-
len.

Der Bescheid Uber die befristete Genehmigung ist mit dem Hinweis zu versehen, dass die nach
Anlage 1 notwendigen Stellplatze und Fahrradplatze im Falle einer langerfristigen Nutzung oder
eines langerfristigen Bestehens der baulichen Anlage nachzuweisen sind.

4.3 Stundung der Stellplatzpflicht und Fahrradplatzpflicht

4.3.1 Zeitlich nachfolgende Einrichtung einer Stellplatz- oder Fahrradplatzanlage

Sind notwendige Stellplatze und Fahrradplatze auf dem Baugrundstick nicht herstellbar und
sollen daher in einer geplanten Stellplatzanlage eines anderen Bautréagers nachgewiesen wer-
den, deren Herstellung erst spater erfolgen kann, so ist die Herstellung oder der Nachweis der
im Baugenehmigungsbescheid festgesetzten Zahl notwendiger Stellplatze oder Fahrradplatze
bis zur Errichtung der geplanten Anlage zu stunden, langstens bis zu finf Jahren.

Voraussetzung ist, dass die betreffenden Stellplatze durch Baulast seitens des anderen Bau-
tragers auf dem Grundstick gesichert werden. Die Bauherrin oder der Bauherr soll fur die
Ubergangszeit verpflichtet werden, Stellplatze und Fahrradplatze durch Anmietung in der Nahe
zur Verfugung zu stellen.

Seite 12



4.3.2 Stundung aufgrund vermutlich geringerer Bedarfe

Eine Stundung der Pflicht zur Herstellung von notwendigen Stellplatzen und Fahrradplatzen bei
Nicht-Wohnnutzungen ist auf Antrag zulassig, wenn es aufgrund der Eigenart der beantragten
Nutzung Anhaltspunkte dafir gibt, dass die nach Anlage 1 ermittelten Stellplatzzahlen und
Fahrradplatzzahlen sowie die Ermittlung nach 4.1.2 auf Dauer Uber dem tatsachlichen Bedarf
liegen.

In diesem Fall kann fir einen individuell zu bestimmenden Anteil der notwendigen Stellplatze
oder Fahrradplatze die Pflicht zur Herstellung bis zu funf Jahre gestundet werden.

Wird die Herstellung notwendiger Stellplatze oder Fahrradplatze gestundet, so sind die flr eine
spatere Herstellung notwendigen Flachen in den Bauvorlagen nachzuweisen.

Durch eine Auflage im Baugenehmigungsbescheid sowie durch Baulast ist sicherzustellen,
dass diese Flachen von jeglicher Bebauung oder sonstigen dauerhaften Nutzung freigehalten
werden und flr eine spatere Herstellung tatsachlich zur Verfigung stehen.

Ist eine derartige Flachensicherung nicht mdéglich, so ist im Baugenehmigungsbescheid der
Hinweis aufzunehmen, dass im Falle eines spater tatsachlich erhohten Bedarfs Ausgleichsbe-
trage in der dann geltenden Héhe zu entrichten sind, die gemal § 49 Abs. 3 auf dem Grund-
stuck als offentliche Last ruhen.

Weist der Bauherr bei Ablauf der Stundung nach, dass die Herstellung der vollen Anzahl von
Stellplatzen oder Fahrradplatzen nicht erforderlich ist, ist der Stellplatzbedarf auf die reduzierte
Stellplatzzahl oder Fahrradplatzzahl neu und abschlieRend festzusetzen. Vorbehaltsflachen
sind freizugeben.
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VERFAHREN

Festsetzunqg des Stellplatzbedarfs und Fahrradplatzbedarfs

Der mit dem Bauantrag einzureichende Stellplatznachweis und Fahrradplatznachweis ist im
Baugenehmigungsverfahren mit Konzentrationswirkung (§ 62 HBauO) von der Bauauf-
sichtsbehdrde zu prifen. Die Anzahl der notwendigen Stellplatze und Fahrradplatze ist dabei
nach den Vorgaben der Anlage 1 getrennt fur die unterschiedlichen Nutzungsarten im Bauge-
nehmigungsbescheid festzusetzen.

Die Ausweisung der Anzahl der Stellplatze, die fir Besucherinnen und Besucher und Menschen
mit Behinderungen vorzusehen sind, hat ebenfalls gesondert zu erfolgen.

Das Berechnungsergebnis der notwendigen Stellplatze und Fahrradplatze ist getrennt nach den
unterschiedlichen Nutzungsarten kaufmannisch zu runden.

Die Bereitstellung der notwendigen Stellplatze hat bis zur Aufnahme der Nutzung der baulichen
Anlage zu geschehen.

Festsetzung des Ausgleichsbetrags

Die Anzahl der durch Ausgleichsbetrage abzuldésenden Stellplatze und Fahrradplatze ist eben-
falls im Baugenehmigungsbescheid festzusetzen.

Der Ausgleichsbetrag ist bis zur Aufnahme der Nutzung, spatestens jedoch bis zu einem hal-
ben Jahr nach Fertigstellung des Bauvorhabens zu zahlen.

5.2.1 Hohe der Ausgleichsbetrage

Die Hohe der Ausgleichsbetrage fur Stellplatze und Fahrradplatze ist in § 49 Abs. 2 HBauO
festgelegt.

Bei Anderung der Nutzung werden gemaR § 49 Abs. 2 Ziff. 1 fir die jeweils ersten drei durch
Ausgleichsbetrage abzulésenden Stellplatze 0 Euro erhoben.

Die Unterteilung einer zusammenhangenden Gesamtmafinahme in Einzelantrage zum alleini-
gen Zweck der Mehrfachinanspruchnahme dieser Regelung schafft keinen erneuten Anspruch
auf diese Privilegierung.

5.2.2 Stundung von Ausgleichsbetragen

(LHO)

Eine Stundung von Ausgleichsbetragen ist nicht zuldssig. Die Stundung nach § 59 Landes-
haushaltsordnung (wirtschaftliche Notlage) bleibt unberihrt.
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BETEILIGUNG DER FACHBEHORDE

Zustimmung der Fachbehdrde

Folgende Falle bediirfen der Zustimmung der Fachbehorde:

e alle Abweichungen von dieser Fachanweisung und
e die Untersagung der tatsachlichen Herstellung von Stellplatzen im Einzelfall nach § 48
Abs. 4 HBauO.

Berichtspflicht gegentber der Fachbehoérde

In folgenden Fallen ist die Fachbehdrde tber die Entscheidung des Bezirks zu informieren:

e bei Minderung des Stellplatzbedarfs aufgrund

o des Job-Tickets nach Nr. 2.4.2,

o des Kombi-Tickets nach Nr. 2.4.3 und

o des autoarmen Wohnens nach Nr. 2.4.4,
¢ bei Nachweis von Fahrradplatzen auf 6ffentlichem Grund nach Nr. 3.1.2 und
¢ bei Genehmigung zusatzlicher Stellplatze im Abminderungsgebiet nach 3.1.3.

Hinweis auf Zustandigkeiten

Vom Senat getroffene Zustandigkeitsanordnungen bleiben von dieser Fachanweisung unbe-

rahrt.

GELTUNGSDAUER

Diese Fachanweisung tritt mit Wirkung vom 21.01.2013 in Kraft und am 06.06.2021 aul3er

Kraft.

Sie ist fur alle Bauantrage anzuwenden, die ab dem 21.01.2013 eingereicht werden.
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Behdrde fir Stadtentwicklung und Umwelt FA 1/2013 - ABH
Amt fir Bauordnung und Hochbau

Anlage 1

Bemessungswerte flr die Anzahl notwendiger Stellplatze und notwendiger Fahrradplatze

Inhalt:

1. Wohngebaude

2. Bulro- und Verwaltungsgebaude, Schalterrdaume, Praxen u. &. Nutzungen

3. Verkaufsstatten

4. Versammlungsstatten

5. Sportstatten

6. Gaststatten und Beherbergungsbetriebe

7. Krankenhauser, Kliniken

8. Schulen, Bildungsstatten, Kindertagesstatten

9. Gewerbliche Anlagen

10. Verschiedenes



Nord, Hamm-Siid, Hammerbrook, Harve-
stehude, Hoheluft-Ost, Hohe-luft-West,
Hohenfelde, Neustadt, Ottensen, Rother-
baum, St. Georg, St. Pauli, Sternschanze,
Uhlenhorst, Wandsbek (Ortsteile 505 und
507), Winterhude

Teilbereiche in Horn und Billstedt mit fol-
gender Gebietseingrenzung:

Horner Kreisel, BAB 24, Bei den Tennis-
platzen, Manshardtstralle, Speckenreye,
Querkamp, Horner Moor, Legienstralie,
Sturmvogelweg, stdliche Grenze vom
Friedhof Schiffbek, Daseweg, Jenfelder
Bach, Schleemer Bach, Schleemkoppel,
Billstedter Miihlenweg, Bergedorfer Stral’e

und in den Kernbereichen der Stadtteile:
Bergedorf und Harburg,

sowie Teilbereiche in Heimfeld und EiRen-
dorf mit folgender Gebietseingrenzung:
Stader Stral3e, Buxtehuder Stralde, Eil3en-
dorfer StralRe, Weusthoffstral3e, Loh-
mannsweg, Milchgrund

Nr. Verkehrsquelle Zahl der Stellplatze Zahl der Fahrradplatze davon davon
Besucher-Stpl. | Behinderten-Stpl.
(s. Text Nr. 2.3.2)
A B C D E F
1 Wohngebéaude
1.1 Ein-und Zweifamilienh&user, 1 je Wohnung / / / /
Reihenhauser
1.2 Mehrfamilienhauser
1.2.1 Mehrfamilienhauser (s. Anlage 3) 0,6 | je Wohnung 1 je Wohnung mit bis zu 50 m? WF / s. Textteil
in den Stadtteilen: 2 | je Wohnung mit bis zu 75 m? WF Ziff. 2.3.2
AItona-AItstadt, AItona-Nord, Barmbek- 3 je Wohnung mit bis zu 100 m2 WF
Nord, Barmbek-Siid, Borgfelde, Dulsberg, . -
Eilbek, Eimsbiittel, Eppendorf, HafenCity, 4 | Je Wohnung mit bis zu 125 m*WF
Hamburg-Altstadt, Hamm-Mitte, Hamm- 5 | je Wohnung mit mehr als 125 m* WF
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markte, Heimwerkermarkte, Gartencenter)

jedoch mind. 1 je Laden

jedoch mind. 1 je Laden

Nr. Verkehrsquelle Zahl der Stellplatze Zahl der Fahrradplatze davon davon
Besucher-Stpl. | Behinderten-Stpl.
(s. Text Nr. 2.3.2)
A B C D E F
1.2.2 Mehrfamilienhauser 0,8 | je Wohnung 1 je Wohnung mit bis zu 50 m? WF / s. Textteil
im restlichen Stadtgebiet 2 je Wohnung mit bis zu 75 m2 WF Ziff. 2.3.2
3 | je Wohnung mit bis zu 100 m* WF
4 | je Wohnung mit bis zu 125 m? WF
5 | je Wohnung mit mehr als 125 m? WF
1.3 Wohngebaude fir alte Menschen 0,2 | je Wohnung 1 je 3 Wohnungen 50 % s. Textteil
(Sonderbau gem. § 2 Abs. 4 Nr. 9a HBauO) Ziff. 2.3.2
1.4 Studentenwohnheime, 1 je 5 Betten, jedoch mind. 2 1 je 1 Bett 20 % 3%
Arbeitnehmerwohnheime 1 je 3 Betten
1.5 Kinder- und Jugendwohnheime 1 je 20 Betten, jedoch mind. 2 1 je 1 Bett 75 % 3%
1.6 Heime und sonstige Einrichtungen zur 1 je 10 Betten, jedoch mind. 2 1 je 5 Betten 50 % 4 %
Unterbringung oder Pflege von Personen und Stellplatz fir
(z. B. sozialtherapeutische Einrichtungen) Kleinbus
2 Buro- und Verwaltungsgebaude, Schalterraume, Praxen u. & Nutzungen
Die Bruttogrundflache (BGF) ist gemaRl § 2 HBauO nach den AuRenmafRen der Gebaude in allen Geschossen zu ermitteln. Es kdnnen solche Bereiche innerhalb von
Gebauden unbericksichtigt bleiben, die als Nebenanlagen groRerer Betriebseinheiten keinen eigenen Stellplatzbedarf und Fahrradplatzbedarf erzeugen, wie z. B. Kanti-
nen, Klima- und Installationsraume mit mindestens 10 m? Flache, (iberdeckte Lichthéfe, Reprasentationstreppen.
2.1 Biro, Verwaltung, Praxen 1 je 80 m2 BGF 1 je 80 m? BGF, 20 % 3 % bzw. ggf.
jedoch mind. 1 je Nutzung 4 % und Stpl. fur
Kleinbus
3 Verkaufsstatten
In Anwendung der DIN 277 entspricht die Flache zur Berechnung des Stellplatzbedarfs und des Fahrradplatzbedarfs der Hauptnutzflache 4.5 ,Verkaufsraume* (Ver-
kaufsnutzflache=VKNF). Es werden alle Nettogrundflachen der jeweiligen Verkaufsraume (auch Schaufenster, Kassenbereich etc.) angerechnet, Nebennutzflachen wie
Personal- und Sanitarraume, Garderoben kdnnen unbertcksichtigt bleiben.
Werden in einer baulichen Anlage unterschiedliche Verkaufsstatten eingerichtet, so ist der Bedarf fur jede Nutzung gesondert zu ermitteln.
3.1 Laden
3.1.1 | mit hohem Besucherverkehr (z. B. Super- |1 je 50 m? VKNF, 1 je 50 m? VKNF, 90 % 3%
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Verkehrsquelle

Zahl der Stellplatze

Zahl der Fahrradplatze

davon

Besucher-Stpl.

davon
Behinderten-Stpl.
(s. Text Nr. 2.3.2)

A B C D E F
3.1.2 | mit geringem Besucherverkehr (z. B. 1 je 75 m? VKNF, 1 je 75 m? VKNF, 75 % 3%
Fachgeschafte, Mébelhauser) jedoch mind. 1 je Laden jedoch mind. 1 je Laden
3.2 Verkaufsplatze ohne Bindung an Gebaude |1 je 100 m? Grundstuicksflache 1 je 200 m? Grundstiicksflache 75 % 3%
3.3 Autosalons (Verkaufsausstellung) 1 je 150 m? VKNF 1 je 500 m? VKNF 90 % 3%
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Nr.

Verkehrsquelle

Zahl der Stellplatze

Zahl der Fahrradplatze

davon
Besucher-Stpl.

davon
Behinderten-Stpl.
(s. Text Nr. 2.3.2)

A B C E F
4 Versammlungsstatten
4.1 Theater, Konzerthduser 1 je 5 Sitzplatze je 30 Sitzplatze 75 % 3%
4.2 Kinos, Diskotheken, Tanzschulen 1 | je 10 Platze/Besucher je 20 Platze/Besucher 90 % 3%
nach Anzahl der zulassigen Besucher
4.3 Jugend-, Livemusikclubs, Versammlungs- |1 je 15 Platze/Besucher je 10 Besucher 90 % 3%
rdume mit stadtteilbezogener Bedeutung
4.4 Seniorentreff 1 je 15 Platze/Besucher je 20 Besucher 90 % 3%
4.5 Gemeindekirchen 1 je 20 Sitzplatze je 20 Sitzplatze 90 % 3 %
4.6 Kirchen mit (iberortlichem Bezug 1 je 10 Sitzplatze je 50 Sitzplatze 90 % 3 %
5 Sportstatten
Sind den Sportanlagen Einrichtungen wie Gaststatten, Ladden o. &. rdumlich oder funktional zugeordnet, so ist deren Bedarf an Stellplatzen und Fahrradplatzen zusatz-
lich zu ermitteln und zu 50 % nachzuweisen. Bei zugehorigen Einrichtungen, bei denen kein Uber den der Sportanlage hinausgehender Bedarf erzeugt wird, z. B. bei
Clubgaststatten, werden keine zusatzlichen Stellplatze und Fahrradplatze gefordert.
Der Stellplatzbedarf fiir Sporthallen von Schulen sind in den Bemessungswerten fiir Schulen eingeschlossen (s. Ziff. 8.1).
5.0 Zuschlage fir Besucherinnen und Besucher
5.0.1 Sportstétten von ortlicher Bedeutung 1 | je 15 Besucherplatze je 5 Besucherplatze 100 % 3%
5.0.2 Sportstatten von tberortlicher Bedeutung |1 | je 5 Besucherplatze je 50 Besucherplatze 100 % 3%
(z. B. FuRballstadien)
5.1 Sportplatze 1 je 400 m? Sportflache je 150 m? Sportflache / 3%
5.2 Spiel- und Sporthallen, Sportschulen, 1 je 50 m? Ubungsflache je 20 m? Ubungsflache / 3%
Trainingsrdume
5.3 Tennis- und Squashanlagen 1 je Spielfeld je Spielfeld 90 % 3%
54 Freibader 1 je 200 m? Grundstucksflache je 50 m? Grundstiicksflache 90 % 3%
5.5 Hallen- und Kurbader, Saunaanlagen, 1 je 5 Umkleideschranke je 5 Umkleideschranke 90 % 3%
Fitnesscenter, SB-Brdunungsstudios
5.6 Bootshauser und Bootsliegeplatze 1 je 5 Boote je 2 Boote 90 % 3 %
5.7 Kegel- und Bowlingbahnen 2 | je Doppelbahn je Doppelbahn 90 % 3%
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Nr.

Verkehrsquelle

Zahl der Stellplatze

Zahl der Fahrradplatze

davon
Besucher-Stpl.

davon
Behinderten-Stpl.
(s. Text Nr. 2.3.2)

A B C D E F
6 Gaststatten und Beherbergungsbetriebe
Saisonal genutzte Auflengastplatze erzeugen dann einen eigenen Stellplatzbedarf und Fahrradplatzbedarf, wenn sie die Anzahl der Innengastplatze
Uberschreiten. Fir die positive Differenz ist ein Stellplatznachweis und Fahrradplatznachweis zu liefern.
6.1 Gaststatten 1 je 10 Sitzplatze 1 je 10 Sitzplatze 75 % 3%
6.2 Stehrestaurationen 1 je 10 m? Stehflache 1 je 10 m? Stehflache 75 % 3%
6.3 Spiel- und Billardhallen, Automatensalons | 1 je 40 m? BGF, 1 je 40 m? BGF 75 % 3%
jedoch mind. 1 Stpl. je Betrieb
6.4 Beherbergungsbetriebe
6.4.1 Hotels und Pensionen 1 je 2 Gastezimmer 1 je 15 Gastezimmer 75 % (Stpl.) 3 %
10 % (Fpl.)
6.4.2 Apartments, Boardinghauser zur 1 je 1 Apartment/Zimmer 1 je 15 Apartments/Zimmer 75 % 3%
langerfristigen Vermietung
6.4.3 Jugendherbergen 1 je 10 Betten 1 je 5 Betten 75 % 3 %
6.4.4 zugehorige Restaurants, 1 je 16 Sitzplatze 1 je 16 Sitzplatze 75 % 3 %
zugehdrige Veranstaltungsrdume
7 Krankenhauser, Kliniken
Der Bedarf an Stellplatzen und Fahrradplatzen fur Ubergeordnete zentrale Einrichtungen zur Versorgung mehrerer Krankenhauser (z. B. GroBwascherei, Zentralkiiche)
ist nach Nummer 9 zusatzlich zum Bedarf nach Nummer 7.1 bzw. 7.2 zu ermitteln. Ebenso sind Schulen gemaft Nummer 8 und Schwesternheime gemal Nummer 1.5
sowie weitere zusatzlichen Stellplatzbedarf erzeugende Nutzungen (z. B. Tagesklinik, Praxen, ambulante Versorgung, eigenstandige weitere Einrichtungen) gesondert
zu beurteilen.
71 Krankenh&user, allgemein 1 je 3 Betten 1 je 20 Betten 60 % 4 % und Stpl. fur
Kleinbus
7.2 Universitatsklinik Eppendorf 1 je 2 Betten 1 je 10 Betten 60 % 4 % und Stpl. fir
Kleinbus
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Nr. Verkehrsquelle Zahl der Stellplatze Zahl der Fahrradplatze davon davon
Besucher-Stpl. | Behinderten-Stpl.
(s. Text Nr. 2.3.2)

A B C D E F
8 Schulen, Bildungsstatten, Kindertagesstatten
8.1 Schulen

Bei einem temporaren Mehrbedarf an Stellplatzen kann die Schulhofflache auRerhalb der Unterrichtszeiten genutzt werden.

Der Stellplatzbedarf firr stadtteilbezogene Veranstaltungen (z. B. durch Vereine, Volkshochschule) auf Flachen in Schulen und in Sporthallen ist in der Ermittlung nach
Ziff. 8.1.1 — 8.1.3 eingeschlossen.

Werden Veranstaltungsflachen oder Sporthallen regelmafig fir publikumsintensive Veranstaltungen von tberregionaler Bedeutung genutzt, ist hierfir der Stellplatzbedarf nach
Ziff. 8.1.4 (Veranstaltungsflachen in Schulen) bzw. nach Ziff. 5 (Sportstatten) zu ermitteln — dabei ist eine Doppelnutzung von 80 % der notwendigen Schulstellplatze mdglich.

8.1.1 Grundschulen, Sonderschulen 0,5 | je Klassenraum ohne Fachklassen 6 je Klassenraum ohne Fachklassen / 3 %
8.1.2 Stadtteilschulen, Gymnasien 0,5 | je Klassenraum ohne Fachklassen 10 |je Klassenraum ohne Fachklassen / 3 %
8.1.3 Berufliche Schulen, 1 je 15 gleichzeitig 1 je 15 gleichzeitig / 3%
Ausbildungszentren der freien Wirtschaft anwesende Schiler anwesende Schiiler
8.14 Veranstaltungsflachen in Schulen 1 je 15 m? BGF 1 je 10 m? BGF 90 % 3%
(z. B. Aula, Mehrzweckhalle), die regel-
maRig publikumsintensiven Veranstaltun-
gen von Uberregionaler Bedeutung dienen

8.2 Hochschulen

Bei der Bemessung des Stellplatzbedarfs und des Fahrradplatzbedarfs fur Hochschulen u. 8. Einrichtungen ist die nach dem Hochschulbedarfsplan als Bemessung der
baulichen Anlage festgelegte Studentenzahl zugrunde zu legen. Voriibergehende Uberkapazitaten der Hochschuleinrichtungen werden bei der Bemessung nicht be-
rucksichtigt.

Bei Hochschulen ist der Bedarfsberechnung die Zahl der Hauptfachstudenten zugrunde zu legen, die gleichzeitig in dem Gebaude unterrichtet werden bzw. arbeiten
kdénnen.

-

8.2.1 Hochschulen und Fachhochschulen inkl.
ihrer Forschungsbereiche ohne Semester-
Ticket,

Berufsfortbildungseinrichtungen, Abend-
schulen, Volkshochschulen

je 5 Studierende 1 | je 4 Studierende / 3%

8.2.2 Hochschulen und Fachhochschulen inkl. 1 je 10 Studierende 1 je 6 Studierende / 3%
ihrer Forschungsbereiche mit Semester-
Ticket

8.3 Kindertagesstatten (Kinderkrippen, Kin- 1 je 1 Gruppenraum 2 | je Gruppenraum 50 % 3%
dergarten, Kinderhorte u. a.)
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Nr.

Verkehrsquelle

Zahl der Stellplatze

Zahl der Fahrradplatze

davon
Besucher-Stpl.

davon

Behinderten-Stpl.
(s. Text Nr. 2.3.2)

A B C D E F
9 Gewerbliche Anlagen
Kleine Betriebseinheiten (< 1.000 m?) werden mit ihrer Gesamtflache angesetzt. Bei mittleren und gréReren Betrieben sind die handwerklichen Betriebs-
flachen und die Biro- und Lagerflachen mit ihren jeweils unterschiedlichen Bedarfsansatzen fiir Stellplatze und Fahrradplatze zu ermitteln.
9.1 Handwerksbetriebe, 1 je 100 m* BGF 1 je 300 m*> BGF 20 % 3%
Industrie- und Gewerbebetriebe, Werften,
Labore, Forschungseinrichtungen
9.2 Lagerrdume, Lagerplétze 1 | je 200 m? BGF/Grundstiicksflache 1 |je 800 m? BGF/Grundstiicksflache / 3%
9.3 Kfz-Werkstatten 6 |je Reparaturstand 1 je 2 Reparaturstande 90 % 3%
2 | je LKW-Reparaturstand
9.4 Tankstellen, inkl. Shop bis 30 m? 2 | je Tankstelle, 1 |je Shop 90 % 3%
zzgl. zu Warteplatzen an Zapfsaulen
1 je SB-Waschplatz
9.5 Kraftwagenwaschanlagen 1 je 3 Mitarbeiter, 1 je Anlage / 3 %
Stauraum fir 10 KFZ vor der
Anlageneinfahrt
9.6 Qﬂliche Spedition 1 LKW-St je LKW / / / 3%
Uberdrtliche Spedition 1 LKW-St je 3 LKW
9.7 Taxibetriebe 1 je 3 Mitarbeiter 1 je 5 Mitarbeiter / 3 %
10 Verschiedenes
10.1 Kleingartenanlagen 1 je 3 Parzellen 1 je 3 Parzellen 20 % 3%
10.2 Ausstellungshallen, -platze (Messen) 1 je 50 m? BGF/Grundstiicksflache 1 je 200 m? BGF/Grundstucksflache 80 % 3%
10.3 Biichereien 1 |je 200 m*BGF 1 |je 50 m? BGF 80 % 3%
104 Museen 1 |je 200 m?(200) BGF 1 |je 200 m?(200) BGF 80 % 3%
10.5 Friedhofe 1 |je 2.000 m?Flache 1 |je 2.000 m? Flache 90 % 3%
10.6 Aussegnungskapellen 1 je 5 Sitzplatze 1 je 100 Sitzplatze 90 % 3%
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	FA 2013-1 Notwendige Stellplätze und notwendige Fahrradplätze
	Anlage 1 - Bemessungswerte für die Anzahl notwendiger Stellplätze und notwendiger Fahrradplätze
	Anlage 2 - Abminderungsgebiet (Innenstadt)
	Anlage 3 - Gebiete mit einem Bemessungsschlüssel von 0,6 Stellplätzen / Wohnung für Mehrfamlienhäuser




